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1 Geltung 
1.1 Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Einkaufsbedingungen. Abweichungen bedürfen unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Anerkennung.  
1.2 Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen 
– Bestellungen von Waren und Dienstleistungen und deren Abwicklung. Entge-
genstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingun-
gen der Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei denn, in dem Vertrag mit dem 
Verkäufer ist etwas anderes bestimmt. Nehmen wir die Ware ohne ausdrückli-
chen Widerspruch entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, 
wir hätten die Bedingungen des Verkäufers anerkannt. 
1.3 Bestellungen, Vereinbarungen und Änderungen sind nur verbindlich, wenn 
wir sie schriftlich erteilt oder bestätigt haben.  
1.4 Angebote sind unentgeltlich und freibleibend und begründen somit für uns 
keine Verpflichtungen. Der Verkäufer wird in seinem Angebot von unserer 
Anfrage nicht abweichen. 
1.5 Maßgebend für die Auslegung von Handelsklausen sind die INCOTERMS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

2 Preise 
2.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und verstehen sich- zuzüglich der 
jeweils gültigen Mehrwertsteuer – frei Verwendungsstelle einschließlich Verpa-
ckungs und Frachtkosten. Ist ein Preis „ab Werk“ oder „ab Lager“ vereinbart, 
übernimmt der Auftraggeber nur die günstigsten Frachtkosten. Alle bis zur 
Übergabe an den Frachtführer entstehenden Kosten einschl. Beladung und 
ausschließlich Rollgeld trägt der Auftragnehmer. Durch die Art der Preisstellung 
wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht berührt. 
2.2 Die Anerkennung von Mehr- oder Minderlieferungen behält sich der Auf-
traggeber vor. 

3 Zahlung 
3.1 Rechnungen sind sofort nach erfolgter Lieferung oder Leistung zweifach 
gesondert einzureichen. Teilrechnungen sind als solche zu kennzeichnen. Die 
Begleichung der Rechnung erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, am 15. 
des der Lieferung folgenden Monats unter Abzug von 3% Skonto oder 60 Tage 
nach erfolgter Lieferung netto.  
3.2 Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern 
Dokumentationen, Prüfbescheinigungen oder ähnliche Unterlagen zum Leis-
tungsumfang gehören, nicht vor deren vertragsgemäßen Übergabe an uns. 
3.3 Zahlungen erfolgen mittels Scheck oder Banküberweisung. Die Zahlung ist 
rechtzeitig, wenn der Scheck am Fälligkeitstag per Post abgesandt bzw. die 
Überweisung am Fälligkeitstag bei der Bank in Auftrag gegeben wurde. 
3.4 Aufrechnungs- und Zurückhaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen 
Umfang zu. 

4 Lieferfristen/Lieferverzug/Gefahrenübergang 
4.1 Die mit uns vereinbarten Liefertermine sind unbedingt einzuhalten. Vorzeiti-
ge Lieferung oder Teillieferungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmi-
gung zulässig. Drohende Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Gleichzeitig sind uns geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwendung 
der Folgen vorzuschlagen. Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im handel-
süblichen Rahmen gestattet. 
4.2 Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der rechtsverbindlichen Bestellung, 
soweit nicht schriftlich anders vereinbart. 
4.3 Alle Versandpapiere, Betriebsanweisungen und sonstige Bescheinigungen, 
die zur Erfüllung der Lieferung des Verkäufers gehören, sind uns am Tage des 
Versandes zuzuschicken. Sollten durch Lieferverzögerungen des Verkäufers 
einschließlich der verspäteten Übersendung der vorgenannten Unterlagen evtl. 
Zahlungsabsicherungen verfallen, erfolgt die Zahlung durch uns erst nach 
Eingang der Zahlung des Abnehmers. 
4.4 Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprü-
che zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach dem fruchtlosen Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist, Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Unser 
Anspruch auf die Lieferung ist erst ausgeschlossen, wenn der Verkäufer den 
Schadensersatz geleistet hat. 
4.5 Bei Lieferverzug aus einem vom Verkäufer zu vertretenden Grunde wird 
unbeschadet des Vorstehenden eine Konventionalstrafe an uns fällig, die 
mangels abweichender Vereinbarung 0,2% des Kaufpreises für jeden angefan-
genen Werktag der Verspätung bis max. 10 % des Kaufpreises beträgt, sofern 
nichts anderes in einem Einzelvertrag geregelt ist. Wird von uns ein Schiff zur 
Verschiffung des Materials benannt und dieses Schiff vom Verkäufer akzeptiert, 
so trägt unbeschadet des Vorstehenden, der Verkäufer die Kosten für Liege-
geld, Fehlfrachten etc., wenn das Material aus welchen Gründen auch immer- 
nicht oder nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt verschifft wird. 
4.6 Eine ohne unsere Zustimmung vorzeitig vorgenommene Auslieferung 
berührt nicht die an den vorgesehenen Liefertermin gebundene Zahlungsfrist. 
4.7 Wird uns in Fällen höherer Gewalt, bei Streik oder Aussperrung die Erfül-
lung unserer Vertragspflichten unmöglich oder wesentlich erschwert, können wir 

den Vertrag ganz oder teilweise aufheben oder die Ausführung zu einer späte-
ren Frist verlangen, ohne das dem Verkäufer hieraus irgendwelche Ansprüche 
gegen uns entstehen. 
4.8 Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen kann 
sich der Verkäufer nur berufen, wenn er die Unterlagen auch nach einer schrift-
lichen Mahnung nicht erhalten hat. 
4.9 Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung, auch bei Franco-Lieferungen, bis zur Übergabe der Ware am 
Bestimmungsort. 

5 Eigentumsvorbehalt 
5.1 Bezüglich der Eigentumsvorbehaltsrechte des Verkäufers gelten dessen 
Bedingungen mit der Maßgabe, dass das Eigentum an der Ware mit Bezahlung 
dieses Gegenstandes auf uns übergeht und dementsprechend die Erweite-
rungsform des so genannten Kontokorrentvorbehaltes nicht gilt. 
5.2 Auf Grund des Eigentumsvorbehaltes kann der Verkäufer die Ware nur 
herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. 

6 Erklärung über Ursprungseigenschaft 
Für den Fall, dass der Verkäufer Erklärungen über die Ursprungseigenschaften 
der verkauften Ware abgibt gilt folgendes: 
6.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, die Überprüfung von Ursprungsnachweisen 
durch die Zollverwaltung zu ermöglichen und sowohl die dazu notwendigen 
Auskünfte zu erteilen als auch eventuell erforderliche Bestätigungen beizubrin-
gen. 
6.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch 
entsteht, dass der erklärte Ursprung infolge fehlerhafter Bescheinigung oder 
fehlender Nachprüfungsmöglichkeit von der zuständigen Behörde nicht aner-
kannt wird, es sei denn, er hat diese Folgen nicht zu vertreten. 
6.3 Der Verkäufer wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn eine 
Lieferung ganz oder zum Teil Exportbeschränkungen nach deutschem oder 
einem sonstigen Recht unterliegt. 

7 Haftung für Mängel 
7.1 Der Verkäufer hat uns die Ware und Dienstleistungen frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu verschaffen. 
7.2 Der Verkäufer verzichtet auf den Einwand verspäteter Mängelrüge 
(§377HGB)  
7.3 Hat die Ware oder Dienstleistung einen Mangel, so stehen uns die gesetzli-
chen Rechte nach unserer Wahl zu. Zu den zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen rechnen auch die Aufwendungen unseres Ab-
nehmers. Für ausgebesserte oder ersetzte Ware beginnt die Gewährleistungs-
frist neu zu laufen. 
7.4 Werden wir bei Wiederverkauf an Dritte hinsichtlich der Gewährleistung in 
Anspruch genommen, stellt uns der Verkäufer von jedem uns daraus entste-
henden Schaden frei. Darüber hinaus verpflichtet sich der Verkäufer, einen von 
unserem Kunden gegen uns gerichteten Gewährleistungsanspruch als gegen 
ihn gerichtet zu behandeln. 
7.5 Die Verjährungsfrist für unsere Mängelansprüche beginnt mit der Abliefe-
rung der Ware bzw. der Abnahme der Dienstleistung. Die Mängelhaftung der 
Verkäufers endet für Ansprüche aus Anlaß oder im Zusammenhang mit der 
Lieferung von Waren zwei Jahre nach Lieferung der Ware. Ansprüche aus 
Anlaß oder im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerkverwendet werden, verjähren 
fünf Jahre nach Ablieferung. Im übrigen gelten die gesetzlichen Fristen. 
7.6 Der Verkäufer tritt uns bereits jetzt – erfüllungshalber –alle Ansprüche ab, 
die ihm gegen seine Vorlieferanten aus Anlaß und im Zusammenhang mit der 
Lieferung mangelhafter Waren oder Dienstleistungen zustehen. Er wird uns zur 
Geltendmachung solcher Ansprüche sämtliche hierfür erforderlichen Unterlagen 
aushändigen. 

8 VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht, Sonstiges 
8.1 Erfüllungsort für die Lieferungen ist, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, Bottrop. 
8.2 Gerichtsstand ist Bottrop. 
8.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer, unter 
Ausschluß ausländischen Rechts, gilt nur das für alle Rechtsbeziehungen 
inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz. Die Regelungen des 
UN-Kaufrechts (CISG) sind ausgeschlossen. 
 
Der Verkäufer sorgt auf seine Kosten und ohne Verzögerung dafür, dass alle für 
den Auftrag im Verkäuferland erforderlichen Wirksamkeitserfordernisse z.B. 
Exportgenehmigungen, vorliegen und während der Auftragsabwicklung gültig 
bleiben. Kommt der Verkäufer dieser Verpflichtung nicht nach, hat der Käufer 
das Recht, ggfs. vom Auftrag zurückzutreten und in jedem Fall vom Verkäufer 
Schadenersatz zu verlangen. Gleiches gilt für den Fall, dass z.B. erforderliche 
Genehmigungen trotz der Bemühungen des Verkäufers nicht innerhalb eines für 
den Käufer zumutbaren Zeitraumes erteilt oder während der Abwicklung rück-
gängig gemacht oder ungültig werden. 
 
Schwietzke Armaturen GmbH, Bottrop 


